
Seite 1 

Niederschrift über die Sitzung 
 
des Gemeinderates Furth 

 
Tag und Ort: am 27.11.2017 im Sitzungssaal der Gemeinde Furth 
 
Vorsitzender: Horsche, 1. Bürgermeister 
 
Schriftführer: Frau Lange  
 
Eröffnung der Sitzung: Der Vorsitzende erklärte die Sitzung um 19:05 Uhr für eröff-

net. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen wurden und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die 
öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bayerische Gemeindeord-
nung ortsüblich bekannt gemacht worden sind. 

 
Anwesend: Von den 17 Mitgliedern (einschließlich Vorsitzender) des 

Gemeinderates Furth sind 17 anwesend. 
 
   
 Dierl Monika 

Eichstetter Helmut 
 

 Fürst Josef  
 Gewies Matthias  
 Halbinger Alois  
 Hammerl Bartholomäus  
 Maier Johann  
 Lederer Andreas  
 Hüttinger Robert  
 Popp Josef  
 Popp Florian  
 Rieder Sebastian  
 Rössel Peter  
 Scherble Hans-Peter  
 Dr. Schwieger K. Alexander Ab TOP 6 öffentl., 19.45 Uhr 
 Steffel Josef  
 
 
Es fehlt entschuldigt:   
   
   
 
Es fehlen unentschuldigt:  
 
  
 Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit 

nach Art. 47 Abs. 2,3 GO, Art. 32 Abs. 2 GO, Art 33 GO, Art. 
34 Abs. 1 KommZG beschlussfähig ist. 

 
  



Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2017 
 

Seite 2 

 
Tagesordnung - Nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 
1) Genehmigung der letzten Niederschrift 

2) Informationen der Bürgermeister 

3) Bericht der Referenten 

4) Gewerbegebiet Arth, 1. Abwägungsbeschluss 

5) Beauftragung der Erschließung Gewerbegebiet Arth 

6) Holledauer Tor I, 1. Abwägungsbeschluss  

7) Holledauer Tor II, Städtebaulicher Vertrag  

8) Waldkindergarten 

9) Antrag auf Umbenennung der Adresse der Pfarrverwaltung 

10) Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 

 
 
TOP 1) Genehmigung der letzten Niederschrift 
Entfällt. 
 

 
 
TOP 2) Informationen der Bürgermeister 
 
2/1 Geburtstag Alois Halbinger 
Bgm. Andreas Horsche gratuliert GR Alois Halbinger nachträglich zum Geburts-
tag. 
 
2/2 Rufbus 
Bgm. Andreas Horsche setzt das Gremium darüber in Kenntnis, dass das Verfah-
ren derzeit ruht, da die finanziellen Mittel aufgebraucht sind. Eine mögliche Lösung 
wurde derzeit nicht in Aussicht gestellt. 
 
2/3 Termin Einweihung Pfarrhaus 
Bgm. Andreas Horsche gibt den Anwesenden den Termin für die Einweihung des 
Pfarrhauses am 29.04.2018 um 14.00 Uhr, weiter. 
 
 
TOP 3) Bericht der Referenten 
 
Seniorenreferent GR Peter Rössel 
GR Peter Rössel berichtet darüber, dass an die Verwaltung von Senioren das 
Problem herangetragen wurde, für die Ausführung kleiner, leichter Arbeiten mit 
geringem Umfang nur schwer jemand zu finden sei. Aus dem Gremium kommt der 
Vorschlag, sich am Beispiel Taschengeldbörse des Marktes Altdorf zu orientieren. 
Informationen zu dieser Einrichtung werden seitens der Verwaltung eruiert. 
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Jugendreferentin GRin Monika Dierl 
GRin Monika Dierl informiert das Gremium darüber, dass für die Winterfreizeit 
2017 noch Plätze frei sind.  
 
 
TOP 4) Gewerbegebiet Arth, 1. Abwägungsbeschluss 

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 8 im Zuge des Be-
bauungsplans mit integrierten Grünordnungsplan  Gewerbegebiet „Arth – 
Hölleite“  

hier: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Bürgerbeteiligung 
zur o.g. Bauleitplanung während der öffentlichen Auslegung gem. § 4  Abs. 1 
und Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

O. g. Bauleitpläne haben in der Zeit vom 24.08.2017 bis einschließlich 29.09.2017 
öffentlich für die Bürgerbeteiligung ausgelegen und die Träger öffentlicher Belange 
wurden zur Stellungnahme aufgefordert. 

Nicht abgegeben haben: 

a5. Landratsamt – Tiefbauamt      Rottenburg 
a6.  Landratsamt – Herrn Kreisbrandrat Thomas Loibl  Landshut 
d. Wasserwirtschaftsamt      Landshut 
f. Vermessungsamt                                  Landshut 
i. Markt Altdorf        Altdorf 
 

Nachfolgende Stellungnahmen von den Trägern öffentlicher Belange sind 
eingegangen: 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen ohne Einwände 
abgegeben:  
 
a2. Landratsamt – Sachgebiet 44     Landshut 
a3. Landratsamt – Immissionsschutzbehörde   Landshut 
a7. Landratsamt – Bereich Abfallentsorgung   Landshut 
h. Stadt Landshut – Stadtwerke     Landshut 
j. Amt für Landwirtschaft und Forsten    Landshut 
k. Bay. Bauernverband      Landshut 

 

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden Bedenken und Anre-
gungen zum Vorentwurf vorgebracht: 
 

a1. Landratsamt – Bauaufsichtsbehörde, Sachgebiet 40, Landshut, Schreiben 
vom 29.08.2017 

 
Im Deckblatt fehlt die Zeichenerklärung für die Planlichen Festsetzungen. Ferner 
stimmen die Planlichen Festsetzungen (GE) und die Planzeichnung GE m.E.) nicht 
überein, dies ist zu berichtigen. 
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Beschluss: 
Die Zeichenerklärung und die Planlichen Festsetzungen (GE GE m.E) werden im 
Deckblatt 8 berichtigt bzw. ergänzt. 
 
a4. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde, Landshut, Schreiben vom 

12.10.2017 
 
Wie mit der Gemeinde Furth vereinbart, erfolgt die naturschutzfachliche Stellung-
nahme in diesem Fall nachträglich. 
Die mit der naturschutzfachlichen Stellungnahme vom 30.01.2014 übermittelten 
Äußerungen wurden in wesentlichen Punkten in die vorliegende Planung inte-
griert. 
1. Faktor für die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche: 
Der für die Ermittlung des Ausgleichs angewendete Faktor von 0,7 wurde mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und wird bei der entsprechend der Ab-
stimmung vorgenommenen Gestaltung des Durchlasses des Lippbachs unter der 
geplanten Zufahrt anerkannt. Die eingriffsminimierende Gestaltung dieses Durch-
lasses ist dem Umweltbericht auf Seite 6 zu entnehmen: „Der Lippbach muss bei 
der Einfahrt in das neue Gewerbegebiet auf ca. 12 m überbaut werden. Die Über-
fahrt über den Lippbach wird als Rahmendurchlass mit natürlicher Sohle gestal-
tet.“ Es wird gebeten, diesen Inhalt des Umweltberichts als entsprechende textli-
che Festsetzung in den Bebauungs- und Grünordnungsplan zu übernehmen.  
 
2. Ökokonto 
Die nun vorgenommene Berechnung ist systematisch richtig; entsprechend den 
hier vorliegenden Daten stehen jedoch statt den im Plan genannten 15.293 qm 
lediglich 15.173 qm für die Abbuchung zur Verfügung (vgl. Anlage). Es wird um 
Berichtigung gebeten. Es ist zudem erforderlich, den Lageplan der Kompensati-
onsfläche (flächenscharf und maßstabsgenau), die diesem Bebauungs- und 
Grünordnungsplan zugeordnet wird, als Anlage zum Umweltbericht hinzufügen.  
Anlage: Auszug aus dem Ökokonto. 
 
Beschluss: 
Die eingriffsminimierende Gestaltung des Rahmendurchlasses bei der Zufahrt 
zum neuen Gewerbegebiet wird in den textlichen Festsetzungen ergänzt. 
Der Ökokontostand wird berichtigt und der Lageplan der Kompensationsfläche in 
Schlagmann wird maßstabsgetreu ergänzt. 
 
b. Regierung von Niederbayern – Höhere Landesplanungsbehörde, 

Landshut,  Schreiben vom 26.09.2017 
 
Die Gemeinde Furth beabsichtigt die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Deckblatt Nr. 8 sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Arth – Hölleite“, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauli-
che Nutzung des Bereichs „Hölleite“ zu schaffen. 
Ziele(Z) der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
nach sich ziehen, sowie Grundsätze (G) der Raumordnung, die zu berücksichtigen 
sind: 
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Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden (LEP3.1 G). 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z) 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-
ge Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3 G). 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen (…) (LEP 3.3Z). 
Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 
leistungsfähigen kleinen und mittelständigen Unternehmen sowie für die Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (LEP 
5.1 G). 
Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft soll sicherge-
stellt werden (Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Satz 9 BayLplG). 
Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und regiona-
len Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und Ortskerne 
sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Baukultur 
erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden (LEP 8.4.1 G). 
 
Beurteilung: 
Der Planungsbereich befindet sich in angebundener Lage am südlichen Ortsein-
gang von Arth (vgl. LEP 3.3). Die vorliegende Planung soll ortsansässigen Betrie-
ben die Möglichkeit geben, erforderliche Betriebserweiterungen in der Standort-
kommune umzusetzen (vgl. LEP 5.1). Gleichzeitig orientiert sich der Umfang des 
neuen Gewerbegebietes an einer angemessenen Erweiterung der gewachsenen 
Siedlungsstrukturen (vgl. LEP 3.1). Da die ohnehin geringen Potenziale der In-
nenentwicklung auf Grund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfü-
gung stehen, erscheint die Ausweisung neuer Bauflächen am Siedlungsrand ge-
rechtfertigt (LEP 3.2). Allerdings stellt das neue Gewerbegebiet einen möglichen 
Ansatz einer bandartigen Siedlungsstruktur dar, den es gemäß LEP 3.3 G zu ver-
meiden gilt. Um mögliche Konflikte mit diesem landesplanerischen Grundsatz zu 
minimieren, sollen weitere Entwicklungen des Gewerbegebietes Richtung Süden 
an geeigneter Stelle begrenzt werden. 
 
Der Planungsbereich und etwaige spätere Erweiterungen liegen am Ortseingang 
des Ortsteils Arth. Der Ortseingang einer Gemeinde stellt sozusagen deren „Visi-
tenkarte“ dar. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des bewegten Geländes 
sollte auf eine entsprechende Gestaltung und Eingrünung des Gewerbegebietes 
besonderer Wert gelegt werden. In Zusammenhang mit der Renaturierung des 
angrenzenden Kiesabbaus könnten sich hier mittel- bis langfristig Möglichkeiten 
der Gestaltung einer landschaftlich und ökologisch wertigen Ortseingangssituation 
ergeben. 
Wegen der immissionsschutztechnischen Situation kommt der Stellungnahme der 
unteren Immissionsschutzbehörde besondere Bedeutung zu (vgl. Art. 6 Abs. 2 Nr. 
7 Satz 9 BayLplG). Eine von der vorliegenden Planung möglicherweise ausge-
hende Beeinträchtigung des bestehenden Kieswerks sollte ausgeschlossen wer-
den. Hinsichtlich des Bodendenkmals im Planungsbereich sollte auch der Stel-
lungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege besondere Bedeutung beige-
messen werden (vgl. LEP 8.4.1). 
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Die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „Arth – Hölleite“ sehen ver-
schiedene Nutzungsbeschränkungen vor. Neben Wohnungen von Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie von Betriebsinhabern und Betriebsleitern sind nach 
aktuellem Planungsstand auch Vergnügungsstätten, Laden- und Straßenhandels-
geschäfte ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wird aus landesplanerischer Sicht 
ausdrücklich begrüßt. Da es sich bei der letzten Festsetzung (Laden- und Stra-
ßenhandelsgeschäfte) jedoch um eine ungewöhnliche und missverständliche 
Formulierung handelt, wird der Gemeinde dringend empfohlen, diese durch den 
Begriff „Einzelhandelsbetriebe“ zu ersetzen.  
 
Beschluss: 
Die Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) werden 
eingehalten. Eine mögliche Erweiterung in Richtung Südosten ist momentan we-
gen der Verfügbarkeit der Grundstücke nicht möglich und nicht angedacht. 
Mit der öffentlichen Grünfläche am südöstlichen Rand des neuen Gewerbegebie-
tes und den Festsetzungen zur Grünordnung unter Punkt 13.2 wird der entspre-
chenden Gestaltung des neuen Ortsrandes Rechnung getragen.  
Nach der Stellungnahme der unteren Immissionsbehörde sind die Maßnahmen-
vorschläge im beiliegenden Gutachten hinreichend hingewiesen und beschrieben.  
Mit den unter Punkt 5.15 Denkmalschutz der Begründung beschriebenen Ablauf 
der Grabungsarbeiten besteht von Seiten des Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege Einverständnis. 
Der missverständliche Begriff der „Laden- und Straßenhandelsgeschäfte“ wird 
durch den Begriff „Einzelhandelsbetriebe“ ersetzt. 
 
c. Regionaler Planungsverband – Region 13, Landshut, Schreiben vom 

28.09.2017 
 
Die Gemeinde Furth beabsichtigt die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Deckblatt Nr. 8 sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Arth – Hölleite“, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauli-
che Nutzung des Bereichs „Hölleite“ zu schaffen. 
Ziele(Z) der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
nach sich ziehen, sowie Grundsätze (G) der Raumordnung, die zu berücksichtigen 
sind: 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden (LEP3.1 G). 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z) 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-
ge Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3 G). 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen (…) (LEP 3.3Z). 
 
Beurteilung: 
Der Planungsbereich befindet sich in angebundener Lage am südlichen Ortsein-
gang von Arth (vgl. LEP 3.3). Die vorliegende Planung soll ortsansässigen Betrie-
ben die Möglichkeit geben, erforderliche Betriebserweiterungen in der Standort-
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kommune umzusetzen (vgl. LEP 5.1). Gleichzeitig orientiert sich der Umfang des 
neuen Gewerbegebietes an einer angemessenen Erweiterung der gewachsenen 
Siedlungsstrukturen (vgl. LEP 3.1). Da die ohnehin geringen Potenziale der In-
nenentwicklung auf Grund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfü-
gung stehen, erscheint die Ausweisung neuer Bauflächen am Siedlungsrand ge-
rechtfertigt (LEP 3.2). Allerdings stellt das neue Gewerbegebiet einen möglichen 
Ansatz einer bandartigen Siedlungsstruktur dar, den es gemäß LEP 3.3 G zu ver-
meiden gilt. Um mögliche Konflikte mit diesem landesplanerischen Grundsatz zu 
minimieren, sollen weitere Entwicklungen des Gewerbegebietes Richtung Süden 
an geeigneter Stelle begrenzt werden. 
Der Planungsbereich und etwaige spätere Erweiterungen liegen am Ortseingang 
des Ortsteils Arth. Der Ortseingang einer Gemeinde stellt sozusagen deren „Visi-
tenkarte“ dar. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des bewegten Geländes 
sollte auf eine entsprechende Gestaltung und Eingrünung des Gewerbegebietes 
besonderer Wert gelegt werden. In Zusammenhang mit der Renaturierung des 
angrenzenden Kiesabbaus könnten sich hier mittel- bis langfristig Möglichkeiten 
der Gestaltung einer landwirtschaftlich und ökologisch wertigen Ortseingangssi-
tuation ergeben. 
 
Beschluss: 
Eine mögliche Erweiterung in Richtung Südosten ist momentan wegen der Ver-
fügbarkeit der Grundstücke nicht möglich und nicht angedacht. 
Eine gemeinsame Gestaltung des Ortrandes mit der Renaturierung des angren-
zenden Kieswerks kann nur langfristig erfolgen, da die Renaturierung erst ab 2040 
geplant ist.  
Mit der Festsetzung zur Grünordnung unter Punkt 13.2 für die öffentliche Grünflä-
che am südöstlichen Rand des neuen Gewerbegebietes wird die neue Ortsein-
gangssituation ausreichend gestaltet. 
 
e.   Staatliches Bauamt, Landshut, Schreiben vom 27.09.2017 
 
Punkt 2.1.1 – Straßenlärm 
Zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen auf das geplante Gewerbegebiet 
werden Lärmprognoseberechnungen (Prognosejahr 2030) durchgeführt. Als 
Emissionsquellen sind diesen Berechnungen die im Zuge der B 299 geplante 
„Ortsumgehung Weihmichl“ sowie die geplante Verbindungsstraße B 299 – Arth 
(spätere Kreisstraße LA 12) zugrunde gelegt. 
Aus unserer Sicht wäre es jedoch richtig, nur die bestehende B 299 als einzige 
Emissionsquelle für den Straßenverkehr anzusetzen. Die Begründung hierfür ist, 
dass sich die Planungen der Ortsumgehung Weihmichl sowie die damit verbunden 
Anpassungen des untergeordneten Wegenetzes erst im Stadium der Genehmi-
gungsplanung befinden und für den Vorhabensträger noch kein Baurecht besteht. 
Sollte die Planung der Ortsumgehung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 
eingestellt werden, so würde die bestehende B 299 zukünftig als einzige Emissi-
onsquelle bzgl. des Straßenverkehrs auf das geplante Gewerbegebiet einwirken. 
Im Vergleich zur vorliegenden Berechnung würden die Immissionswerte dann, 
aufgrund des geringeren Abstands der bestehenden B 299 zum geplanten Ge-
werbegebiet, bei gleichen Verkehrsmengen, voraussichtlich höher sein. 
Als Verkehrsmenge müsste bei der neuen Berechnung der DTV der bestehenden 
B 299 im Prognosejahr 2030 (ausgehend vom DTV der amtlichen Straßenver-
kehrszählung 2015) sein. Die Straßensteigung und die zulässige Höchstge-
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schwindigkeit sind gemäß den bestehenden Verhältnisse einzurechnen. Für die 
Straßenoberfläche kann ein Korrekturwert von DStro = -2dB(A) angesetzt werden. 
 
Punkt 4.2.3.2 – Straßenverkehrslärm: 
Im Zuge des Abwägungsprozesses, ob von Seiten des Vorhabensträgers (Ge-
meinde Furth) Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz des Gewerbegebietes vor 
Straßenverkehrslärm vorzusehen sind, werden vom Büro Hoock-Farny die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BlmSchV, jedoch nicht die Orientierungswerte der DIN 
18005 bzw. der TA Lärm herangezogen. Bezüglich dieses Vorgehens möchten wir 
unsere Bedenken anmelden, da die Grenzwerte der 16. BlmSchV höher sind als 
die der DIN 18005 bzw. der TA Lärm und aus unserer Sicht so keine sachgerechte 
Abwägung vollzogen wird. 
 
Beschluss: 
Vom Büro Hoock-Farny wird ein mit den Zahlen der amtlichen Verkehrszählung 
2015 aktualisiertes Immissionsgutachten erstellt welches auch auf die bestehende 
B 299 Bezug nimmt. In der aktualisierten Fassung des Gutachtens werden die 
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der TA Lärm verwendet und die Auswir-
kungen werden im BB-Plan und der Begründung dargestellt. 
 
g. Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, München, Mail vom 13.10.2017 
 
Vielen Dank für die Beteiligung an der oben genannten Planung, Bezug nehmend 
auf unseres Telefonats teilen wir Ihnen mit, dass die Belange der Bodendenkmal-
pflege inzwischen, soweit aus der vorliegenden Unterlagen ersichtlich, ausrei-
chend berücksichtigt sind. 
 
Beschluss: 
Die Belange der Bodendenkmalpflege sind unter Punkt 5.15 dieser Begründung 
ausreichend berücksichtigt. 
 

l. Energieversorgung Bayernwerk – Netz, Altdorf, Schreiben vom 25.08.2017 
 
Unsere Stellungnahme vom 27.01.2014 zum Planvorgänger behält weiterhin Gül-
tigkeit. 
Bitte beachten Sie, dass entlang der B 299 im Bereich des Seitenstreifens ein 20 
kV-Mittelspannungserdkabel verlegt ist. Zum Schutz unserer unterirdisch verlegten 
Anlagen ist vor Beginn aller Erdarbeiten auf jeden Fall eine Planauskunft in unse-
rem Zeichenbüro einzuholen. 
 
Beschluss: 
Die elektrische Erschließung des GE ist über die vorhandenen Trafostationen in 
Arth vorgesehen. Eine endgültige Beurteilung ist erst nach Bekanntgabe des Leis-
tungsbedarfes möglich. Ein evtl. notwendiger Trafostationsstandort ist im Einver-
nehmen mit dem Bayernwerk festzulegen. Rechtzeitig vor Beginn der Erschie-
ßungsarbeiten wird um Bekanntgabe des Leistungsbedarfes der sich ansiedeln-
den Unternehmen gebeten. 
Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung der Straßen und 
Gehwege soweit, dass die Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können. 
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Die Hinweise auf einzuhaltende Abstandsflächen bei Pflanzungen von Bäumen 
und Sträuchern sind in den Textlichen Hinweisen des Bebauungsplanes bereits 
unter Ziffer 0.10 enthalten. 
 
m. Deutsche Telekom AG, Landshut, Schreiben vom 21.08.2017 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungsnahmen abzugeben. Zu 
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien 
im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauent-
scheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem 
bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen 
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Ver-
sorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicherge-
stellt. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die 
durch die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Be-
standsplan in der Anlage – dieser dient nur der Information und verliert nach 14 
Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, alle Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der 
Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert 
werden müssen bzw. beschädigt werden. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterir-
dische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung 
aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher 
Folgendes sicherzustellen: 

 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet 
eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen 
und Wege möglich ist. 

 dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungs-
träger erfolgt. 

 Wir bitten dem Vorhabensträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der 
Telekom abzustimmen hat, damit die Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelver-
legung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden 
können. Für unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaufleistung von 4 Monaten be-
nötigt.  

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzuse-
hen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 2013 – siehe hier u. a. Abschnitt 6 – zu beachten. Wir bitten sicher-
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
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Beschluss: 
Es ist eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Straßen und Wege zur unterirdischen Versorgung des Neubaugebietes durch die 
Telekom zur Verfügung zu stellen. Die Koordination der Tiefbaumaßnahmen für 
Straßenbau und Leitungsbau hat durch den Erschließungsträger zu erfolgen. Die-
ser Empfehlung wird Rechnung getragen durch die Anberaumung eines Jour Fix 
Termins vor Beginn der Erschließungsarbeiten. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien die im Zuge der Bau-
ausführung nicht verändert oder beschädigt werden dürfen. 
 
n. Zweckverband zur Wasserversorgung, Arth, Schreiben vom 21.08.2017 
 
Bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hölleite“ in Arth mit gleichzeiti-
ger Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt 8 bestehen von Seiten 
des Zweckverbandes keine Einwände. 
Die zur Bebauung geplante Fläche kann ab der „Lippacher Straße“ durch eine 
entsprechend dimensionierte Versorgungsleitung mit Wasser versorgt werden. Wir 
bitten um rechtzeitige Informationen wann mit den Erschließungsarbeiten begon-
nen werden soll, damit die erforderlichen Arbeiten ggf. ausgeschrieben werden 
können. 
 
Beschluss: 
Die zur Bebauung geplante Fläche kann ausreichend mit Wasser versorgt werden. 
Über den Beginn der Erschließungsarbeiten ist der Zweckverband rechtzeitig zu 
informieren. 
 

Bürgerbeteiligung 

Es wurden keine Bedenken oder Anregungen von Bürgern vorgebracht. 

Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

129 16 16 0 Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat 
vorstehende Abwägungen zu o.g. Bauleitplänen mit den 
zugehörigen Festsetzungen. Die öffentliche Auslegung  
nach § 3 Abs. 2 BauGB kann nach entsprechender Än-
derung der Pläne und Festsetzungen durchgeführt wer-
den. 
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Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Ge-
werbegebiet „Arth - Hölleite“ mit gleichzeitiger Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Deckblatt Nr. 8 

hier: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Bürgerbeteiligung 
zur o.g. Bauleitplanung während der öffentlichen Auslegung gem. § 4  Abs. 1 
und Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

O. g. Bauleitpläne haben in der Zeit vom 24.08.2017 bis einschließlich 29.09.2017 
öffentlich für die Bürgerbeteiligung ausgelegen und die Träger öffentlicher Belange 
wurden zur Stellungnahme aufgefordert. 

Nicht abgegeben haben: 

a5. Landratsamt – Tiefbauamt     Rottenburg 
a6. Landratsamt – Herrn Kreisbrandrat Thomas Loibl  Landshut 
f. Vermessungsamt                                 Landshut 
i. Markt Altdorf       Altdorf 

Nachfolgende Stellungnahmen von den Trägern öffentlicher Belange sind 
eingegangen: 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen ohne Einwände 

abgegeben:  

a1.  Landratsamt – Bauaufsichtsbehörde Sachgebiet 40  Landshut 
a7. Landratsamt – Bereich Abfallentsorgung    Landshut 
h. Stadt Landshut – Stadtwerke      Landshut 
j. Amt für Landwirtschaft und Forsten     Landshut 
k. Bay. Bauernverband       Landshut 

 
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden Bedenken und Anre-
gungen zum Vorentwurf vorgebracht: 

 

a2. Landratsamt – Sachgebiet 44, Landshut, Schreiben vom 30.08.2017 
 
Zu Nr. 15.15 (Zulässigkeit von Außenwandöffnungen) der Planlichen Festsetzun-
gen: 
Aufenthaltsräume (Büros) in Gewerbegebieten bedürfen keines besonderen 
Schutzes mittels Festsetzungen wie hier. Die im Gewerbegebiet zulässigen Im-
missionswerte gelten allgemein, also auch für Aufenthaltsräume oder z. Bsp. Be-
triebsleiterwohnungen. Hier wird Klärung mit der Unteren Immissionsschutzbehör-
de angeraten. 
 
Beschluss: 
Nach der Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde sind in dem bei-
liegenden Gutachten die Emissionen und die starken Staubimmissionen ausführ-
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lich betrachtet. Die im Bebauungsplan und im Gutachten enthaltenen Maßnah-
menvorschläge gibt es aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine Einwände. 
 
a3. Landratsamt – Immissionsschutzbehörde, Landshut, Schreiben vom 

27.09.2017 
 
Die Emissionen auf die umgebende Bebauung werden im beiliegenden Gutachten 
ausführlich betrachtet (hoock farny, Projekt Nr. FUR-2675-03) und durch Emissi-
onskontingente angepasst. 
Die Errichtung von Betriebsleiterwohnungen ist ausgeschlossen. Auf die starken 
(Staub)immissionen wird hingewiesen und zugehörige Maßnahmenvorschläge 
sind aufgeführt. 
Unter Einhaltung der Maßnahmenvorschläge gibt es aus immissionsschutzfachli-
cher Sicht keine Einwände. 
 
Beschluss: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
a4. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde, Landshut, Schreiben vom 

12.10.2017 
 
Wie mit der Gemeinde Furth vereinbart, erfolgt die naturschutzfachliche Stellung-
nahme in diesem Fall nachträglich. 
Die mit der naturschutzfachlichen Stellungnahme vom 30.01.2014 übermittelten 
Äußerungen wurden in wesentlichen Punkten in die vorliegende Planung inte-
griert. 
1. Faktor für die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche: 
Der für die Ermittlung des Ausgleichs angewendete Faktor von 0,7 wurde mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und wird bei der entsprechend der Ab-
stimmung vorgenommenen Gestaltung des Durchlasses des Lippbachs unter der 
geplanten Zufahrt anerkannt. Die eingriffsminimierende Gestaltung dieses Durch-
lasses ist dem Umweltbericht auf Seite 6 zu entnehmen: „Der Lippbach muss bei 
der Einfahrt in das neue Gewerbegebiet auf ca. 12 m überbaut werden. Die Über-
fahrt über den Lippbach wird als Rahmendurchlass mit natürlicher Sohle gestal-
tet.“ Es wird gebeten, diesen Inhalt des Umweltberichts als entsprechende textli-
che Festsetzung in den Bebauungs- und Grünordnungsplan zu übernehmen.  
 
2. Ökokonto 
Die nun vorgenommene Berechnung ist systematisch richtig; entsprechend den 
hier vorliegenden Daten stehen jedoch statt den im Plan genannten 15.293 qm 
lediglich 15.173 qm für die Abbuchung zur Verfügung (vgl. Anlage). Es wird um 
Berichtigung gebeten. Es ist zudem erforderlich, den Lageplan der Kompensati-
onsfläche (flächenscharf und maßstabsgenau), die diesem Bebauungs- und 
Grünordnungsplan zugeordnet wird, als Anlage zum Umweltbericht hinzufügen.  
Anlage: Auszug aus dem Ökokonto. 
 
Beschluss: 
Die eingriffsminimierende Gestaltung des Rahmendurchlasses bei der Zufahrt 
zum neuen Gewerbegebiet wird in den textlichen Festsetzungen ergänzt. 
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Der Ökokontostand wird berichtigt und der Lageplan der Kompensationsfläche in 
Schlagmann wird maßstabsgetreu ergänzt. 
 
b. Regierung von Niederbayern – Höhere Landesplanungsbehörde, 

Landshut, Schreiben vom 26.09.2017 
 
Die Gemeinde Furth beabsichtigt die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Deckblatt Nr. 8 sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Arth – Hölleite“, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauli-
che Nutzung des Bereichs „Hölleite“ zu schaffen. 
 
Ziele(Z) der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
nach sich ziehen, sowie Grundsätze (G) der Raumordnung, die zu berücksichtigen 
sind: 
 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden (LEP 3.1 G). 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z) 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-
ge Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3 G). 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen (…) (LEP 3.3Z). 
Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 
leistungsfähigen kleinen und mittelständigen Unternehmen sowie für die Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (LEP 
5.1 G). 
Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft soll sicherge-
stellt werden (Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Satz 9 BayLplG). 
Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und regiona-
len Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und Ortskerne 
sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden Baukultur 
erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden (LEP 8.4.1 G). 
 
Beurteilung: 
Der Planungsbereich befindet sich in angebundener Lage am südlichen Ortsein-
gang von Arth (vgl. LEP 3.3). Die vorliegende Planung soll ortsansässigen Betrie-
ben die Möglichkeit geben, erforderliche Betriebserweiterungen in der Standort-
kommune umzusetzen (vgl. LEP 5.1). Gleichzeitig orientiert sich der Umfang des 
neuen Gewerbegebietes an einer angemessenen Erweiterung der gewachsenen 
Siedlungsstrukturen (vgl. LEP 3.1). Da die ohnehin geringen Potenziale der In-
nenentwicklung auf Grund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfü-
gung stehen, erscheint die Ausweisung neuer Bauflächen am Siedlungsrand ge-
rechtfertigt (LEP 3.2). Allerdings stellt das neue Gewerbegebiet einen möglichen 
Ansatz einer bandartigen Siedlungsstruktur dar, den es gemäß LEP 3.3 G zu ver-
meiden gilt. Um mögliche Konflikte mit diesem landesplanerischen Grundsatz zu 
minimieren, sollen weitere Entwicklungen des Gewerbegebietes Richtung Süden 
an geeigneter Stelle begrenzt werden. 
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Der Planungsbereich und etwaige spätere Erweiterungen liegen am Ortseingang 
des Ortsteils Arth. Der Ortseingang einer Gemeinde stellt sozusagen deren „Visi-
tenkarte“ dar. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des bewegten Geländes 
sollte auf eine entsprechende Gestaltung und Eingrünung des Gewerbegebietes 
besonderer Wert gelegt werden. In Zusammenhang mit der Renaturierung des 
angrenzenden Kiesabbaus könnten sich hier mittel- bis langfristig Möglichkeiten 
der Gestaltung einer landschaftlich und ökologisch wertigen Ortseingangssituation 
ergeben. 
Wegen der immissionsschutztechnischen Situation kommt der Stellungnahme der 
unteren Immissionsschutzbehörde besondere Bedeutung zu (vgl. Art. 6 Abs. 2 Nr. 
7 Satz 9 BayLplG). Eine von der vorliegenden Planung möglicherweise ausge-
hende Beeinträchtigung des bestehenden Kieswerks sollte ausgeschlossen wer-
den. Hinsichtlich des Bodendenkmals im Planungsbereich sollte auch der Stel-
lungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege besondere Bedeutung beige-
messen werden (vgl. LEP 8.4.1). 
 
Die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „Arth – Hölleite“ sehen ver-
schiedene Nutzungsbeschränkungen vor. Neben Wohnungen von Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie von Betriebsinhabern und Betriebsleitern sind nach 
aktuellem Planungsstand auch Vergnügungsstätten, Laden- und Straßenhandels-
geschäfte ausgeschlossen. Dieser Ausschluss wird aus landesplanerischer Sicht 
ausdrücklich begrüßt. Da es sich bei der letzten Festsetzung (Laden- und Stra-
ßenhandelsgeschäfte) jedoch um eine ungewöhnliche und missverständliche 
Formulierung handelt, wird der Gemeinde dringend empfohlen, diese durch den 
Begriff „Einzelhandelsbetriebe“ zu ersetzen.  
 
Beschluss: 
Die Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) werden 
eingehalten. Eine mögliche Erweiterung in Richtung Südosten ist momentan we-
gen der Verfügbarkeit der Grundstücke nicht möglich und nicht angedacht. 
Mit der öffentlichen Grünfläche am südöstlichen Rand des neuen Gewerbegebie-
tes und den Festsetzungen zur Grünordnung unter Punkt 13.2 wird der entspre-
chenden Gestaltung des neuen Ortsrandes Rechnung getragen.  
Nach der Stellungnahme der unteren Immissionsbehörde sind die Maßnahmen-
vorschläge im beiliegenden Gutachten hinreichend hingewiesen und beschrieben.  
Mit den unter Punkt 5.15 Denkmalschutz der Begründung beschriebenen Ablauf 
der Grabungsarbeiten besteht von Seiten des Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege Einverständnis. 
Der missverständliche Begriff der „Laden- und Straßenhandelsgeschäfte“ wird 
durch den Begriff „Einzelhandelsbetriebe“ ersetzt. 
 
c. Regionaler Planungsverband – Region 13, Landshut, Schreiben vom 

28.09.2017 
 
Die Gemeinde Furth beabsichtigt die Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Deckblatt Nr. 8 sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Arth – Hölleite“, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauli-
che Nutzung des Bereichs „Hölleite“ zu schaffen. 
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Ziele(Z) der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
nach sich ziehen, sowie Grundsätze (G) der Raumordnung, die zu berücksichtigen 
sind: 
 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden (LEP 3.1 G). 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z) 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-
ge Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3 G). 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen (…) (LEP 3.3Z). 
 
 
Beurteilung: 
Der Planungsbereich befindet sich in angebundener Lage am südlichen Ortsein-
gang von Arth (vgl. LEP 3.3). Die vorliegende Planung soll ortsansässigen Betrie-
ben die Möglichkeit geben, erforderliche Betriebserweiterungen in der Standort-
kommune umzusetzen (vgl. LEP 5.1). Gleichzeitig orientiert sich der Umfang des 
neuen Gewerbegebietes an einer angemessenen Erweiterung der gewachsenen 
Siedlungsstrukturen (vgl. LEP 3.1). Da die ohnehin geringen Potenziale der In-
nenentwicklung auf Grund gegenläufiger Eigentümerinteressen nicht zur Verfü-
gung stehen, erscheint die Ausweisung neuer Bauflächen am Siedlungsrand ge-
rechtfertigt (LEP 3.2). Allerdings stellt das neue Gewerbegebiet einen möglichen 
Ansatz einer bandartigen Siedlungsstruktur dar, den es gemäß LEP 3.3 G zu ver-
meiden gilt. Um mögliche Konflikte mit diesem landesplanerischen Grundsatz zu 
minimieren, sollen weitere Entwicklungen des Gewerbegebietes Richtung Süden 
an geeigneter Stelle begrenzt werden. 
Der Planungsbereich und etwaige spätere Erweiterungen liegen am Ortseingang 
des Ortsteils Arth. Der Ortseingang einer Gemeinde stellt sozusagen deren „Visi-
tenkarte“ dar. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des bewegten Geländes 
sollte auf eine entsprechende Gestaltung und Eingrünung des Gewerbegebietes 
besonderer Wert gelegt werden. In Zusammenhang mit der Renaturierung des 
angrenzenden Kiesabbaus könnten sich hier mittel- bis langfristig Möglichkeiten 
der Gestaltung einer landwirtschaftlich und ökologisch wertigen Ortseingangssi-
tuation ergeben. 
 
Beschluss: 
Eine mögliche Erweiterung in Richtung Südosten ist momentan wegen der Ver-
fügbarkeit der Grundstücke nicht möglich und nicht angedacht. 
Eine gemeinsame Gestaltung des Ortrandes mit der Renaturierung des angren-
zenden Kieswerks kann nur langfristig erfolgen, da die Renaturierung erst ab 2040 
geplant ist.  
Mit der Festsetzung zur Grünordnung unter Punkt 13.2 für die öffentliche Grünflä-
che am südöstlichen Rand des neuen Gewerbegebietes wird die neue Ortsein-
gangssituation ausreichend gestaltet. 
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d. Wasserwirtschaftsamt, Landshut, Mail vom 28.09.2017 
 
Zur Neuauslegung des Bebauungsplanes haben wir folgende Anmerkung. 
Nachdem in der Begründung aufgeführt ist, dass die anstehenden Böden wahr-
scheinlich „nur wenig wasserdurchlässig sind und somit zur Versickerung von Re-
genwasser nach ATV – A 138 nicht geeignet sind“ sollten aus diesem Kapitel auch 
wieder die Rigolen herausgestrichen werden, denn das sind Versickerungseinrich-
tungen. 
Wir dürfen Sie bitten, dass Sie uns nach der Behandlung unserer Stellungnahmen 
in solchen Verfahren immer den Beschluss zu unseren Stellungnahmen zukom-
men lassen. 
 
Beschluss: 
Die Erwähnung von Rigolen unter Punkt 5.7.2 der Begründung als Versickerungs-
einrichtungen werden gestrichen. 
Die Beschlüsse des Gemeinderates zu den Stellungsnahmen der Behörden und 
die Bedenken und Anregungen von Bürgern werden unter Punkt 10.5.3 (Fachstel-
lenanhörung) und Punkt 10.7.3 (Öffentliche Auslegung) erwähnt. 
 
e. Staatliches Bauamt, Landshut, Schreiben vom 27.09.2017 
 
Punkt 2.1.1 – Straßenlärm 
Zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen auf das geplante Gewerbegebiet 
werden Lärmprognoseberechnungen (Prognosejahr 2030) durchgeführt. Als 
Emissionsquellen sind diesen Berechnungen die im Zuge der B 299 geplante 
„Ortsumgehung Weihmichl“ sowie die geplante Verbindungsstraße B 299 – Arth 
(spätere Kreisstraße LA 12) zugrunde gelegt. 
Aus unserer Sicht wäre es jedoch richtig, nur die bestehende B 299 als einzige 
Emissionsquelle für den Straßenverkehr anzusetzen. Die Begründung hierfür ist, 
dass sich die Planungen der Ortsumgehung Weihmichl sowie die damit verbunden 
Anpassungen des untergeordneten Wegenetzes erst im Stadium der Genehmi-
gungsplanung befinden und für den Vorhabensträger noch kein Baurecht besteht. 
Sollte die Planung der Ortsumgehung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 
eingestellt werden, so würde die bestehende B 299 zukünftig als einzige Emissi-
onsquelle bzgl. des Straßenverkehrs auf das geplante Gewerbegebiet einwirken. 
Im Vergleich zur vorliegenden Berechnung würden die Immissionswerte dann, 
aufgrund des geringeren Abstands der bestehenden B 299 zum geplanten Ge-
werbegebiet, bei gleichen Verkehrsmengen, voraussichtlich höher sein. 
Als Verkehrsmenge müsste bei der neuen Berechnung der DTV der bestehenden 
B 299 im Prognosejahr 2030 (ausgehend vom DTV der amtlichen Straßenver-
kehrszählung 2015) sein. Die Straßensteigung und die zulässige Höchstge-
schwindigkeit sind gemäß den bestehenden Verhältnisse einzurechnen. Für die 
Straßenoberfläche kann ein Korrekturwert von DStro = -2dB(A) angesetzt werden. 
 
Punkt 4.2.3.2 – Straßenverkehrslärm: 
Im Zuge des Abwägungsprozesses, ob von Seiten des Vorhabensträgers (Ge-
meinde Furth) Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz des Gewerbegebietes vor 
Straßenverkehrslärm vorzusehen sind, werden vom Büro Hoock-Farny die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BlmSchV, jedoch nicht die Orientierungswerte der DIN 
18005 bzw. der TA Lärm herangezogen. Bezüglich dieses Vorgehens möchten wir 
unsere Bedenken anmelden, da die Grenzwerte der 16. BlmSchV höher sind als 
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die der DIN 18005 bzw. der TA Lärm und aus unserer Sicht so keine sachgerechte 
Abwägung vollzogen wird. 
 
Beschluss: 
Vom Büro Hoock-Farny wird ein mit den Zahlen der amtlichen Verkehrszählung 
2015 aktualisiertes Immissionsgutachten erstellt welches auch auf die bestehende 
B 299 Bezug nimmt. In der aktualisierten Fassung des Gutachtens werden die 
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der TA Lärm verwendet und die Auswir-
kungen werden im BB-Plan und der Begründung dargestellt. 
 
g. Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, Regensburg, Mail vom 13.10.2017 
 
Vielen Dank für die Beteiligung an der oben genannten Planung, Bezug nehmend 
auf unseres Telefonats teilen wir Ihnen mit, dass die Belange der Bodendenkmal-
pflege inzwischen, soweit aus der vorliegenden Unterlagen ersichtlich, ausrei-
chend berücksichtigt sind. 
 
Beschluss: 
Die Belange der Bodendenkmalpflege sind unter Punkt 5.15 dieser Begründung 
ausreichend berücksichtigt. 
 
l. Energieversorgung Bayernwerk – Netz AG, Altdorf, Schreiben vom 

25.08.2017 
 
Unsere Stellungnahme vom 27.01.2014 zum Planvorgänger behält weiterhin Gül-
tigkeit. 
Bitte beachten Sie, dass entlang der B 299 im Bereich des Seitenstreifens ein 20 
kV-Mittelspannungserdkabel verlegt ist. Zum Schutz unserer unterirdisch verlegten 
Anlagen ist vor Beginn aller Erdarbeiten auf jeden Fall eine Planauskunft in unse-
rem Zeichenbüro einzuholen. 
 
Beschluss: 
Die elektrische Erschließung des GE ist über die vorhandenen Trafostationen in 
Arth vorgesehen. Eine endgültige Beurteilung ist erst nach Bekanntgabe des Leis-
tungsbedarfes möglich. Ein evtl. notwendiger Trafostationsstandort ist im Einver-
nehmen mit dem Bayernwerk festzulegen. Rechtzeitig vor Beginn der Erschie-
ßungsarbeiten wird um Bekanntgabe des Leistungsbedarfes der sich ansiedeln-
den Unternehmen gebeten. 
Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung der Straßen und 
Gehwege soweit, dass die Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können. 
 
m. Deutsche Telekom AG,  Landshut, Schreiben vom21.08.2017, 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungsnahmen abzugeben. Zu 
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
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Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien 
im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauent-
scheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem 
bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen 
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Ver-
sorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicherge-
stellt. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die 
durch die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Be-
standsplan in der Anlage – dieser dient nur der Information und verliert nach 14 
Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, alle Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der 
Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert 
werden müssen bzw. beschädigt werden. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterir-
dische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung 
aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher 
Folgendes sicherzustellen: 

 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet 
eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen 
und Wege möglich ist. 

 dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungs-
träger erfolgt. 

 Wir bitten dem Vorhabensträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der 
Telekom abzustimmen hat, damit die Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelver-
legung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden 
können. Für unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaufleistung von 4 Monaten be-
nötigt.  

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzuse-
hen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Ausgabe 2013 – siehe hier u. a. Abschnitt 6 – zu beachten. Wir bitten sicher-
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
Beschluss: 
Es ist eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen 
Straßen und Wege zur unterirdischen Versorgung des Neubaugebietes durch die 
Telekom zur Verfügung zu stellen. Die Koordination der Tiefbaumaßnahmen für 
Straßenbau und Leitungsbau hat durch den Erschließungsträger zu erfolgen. Die-
ser Empfehlung wird Rechnung getragen durch die Anberaumung eines Jour Fix 
Termins vor Beginn der Erschließungsarbeiten. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien die im Zuge der Bau-
ausführung nicht verändert oder beschädigt werden dürfen. 
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n. Zweckverband zur Wasserversorgung, Arth, Schreiben vom 
21.08.2017 

 
Bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hölleite“ in Arth mit gleichzeiti-
ger Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt 8 bestehen von Seiten 
des Zweckverbandes keine Einwände. 
Die zur Bebauung geplante Fläche kann ab der „Lippacher Straße“ durch eine 
entsprechend dimensionierte Versorgungsleitung mit Wasser versorgt werden. Wir 
bitten um rechtzeitige Informationen wann mit den Erschließungsarbeiten begon-
nen werden soll, damit die erforderlichen Arbeiten ggf. ausgeschrieben werden 
können. 
 
Beschluss: 
Die zur Bebauung geplante Fläche kann ausreichend mit Wasser versorgt werden. 
Über den Beginn der Erschließungsarbeiten ist der Zweckverband rechtzeitig zu 
informieren. 
 

Bürgerbeteiligung 

Es wurden keine Bedenken oder Anregungen von Bürgern vorgebracht. 

Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

130 16 16 0 Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat 
vorstehende Abwägungen zu o.g. Bauleitplänen mit den 
zugehörigen Festsetzungen. Die öffentliche Auslegung  
nach § 3 Abs. 2 BauGB kann nach entsprechender Än-
derung der Pläne und Festsetzungen durchgeführt wer-
den. 

 
 
TOP 5) Beauftragung der Erschließung Gewerbegebiet Arth 
 
Bgm. Andreas Horsche schlägt die Beauftragung des Planungsbüros Halbinger, 
Edlmannsberg 2b, 84095 Furth, mit der Erschließung Gewerbegebiet Arth, vor. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

131 15 15 0 Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung des Pla-
nungsbüros Halbinger mit der Planung, Ausschreibung 
und Abwicklung der Ausführungen für die Erschließung 
des Gewerbegebietes Arth. 

 
  GR Alois Halbinger beteiligt sich wegen persönlicher Betroffenheit gem. Art. 

49 GO nicht an der Abstimmung. 
 
Bgm. Andreas Horsche schlägt im Gewerbegebiet Arth eine Schürfung vor. Sollten 
dabei relevante Funde hervorgehen, muss über die weitere Sondierung erneut ein 
Beschluss gefasst werden und unter Umständen vertraglich berücksichtigt wer-
den. 
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Die Erschließung der Grundstücke erfolgt individuell käuferbezogen nach dem 
Verkauf. 
Möglicher Zeitablauf: 

 2. Auslegung   ab ca. Ende Januar 2018  
 Grundstücksverkäufe  ab ca. Februar 2018 
 Erschließung   ab ca. März 2018 
 Baubeginn    ab ca. Ende Oktober/Anfang November 2018 

 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

132 16 16 0 Der Gemeinderat beschließt die Durchführung von 
Schürfungen im Gewerbegebiet Arth und beauftragt die 
Verwaltung weitere Schritte einzuleiten. 

 
 
TOP 6) Holledauer Tor Süd, 1. Abwägungsbeschluss 
 
Vormerkung 
 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und berührter Behörden sowie sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 18.10.2017 bis einschl. 20.11.2017 zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Holledauer Tor Nord“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB. 
 
I. Prüfung der Stellungnahmen gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 

Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen des Verfahrens nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB wurden, mit Terminstellung zum 20.11.2017, insgesamt __ berührte Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt. __ berührte Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben. 
 
1. Ohne Anregungen haben 3 berührte Behörden und sonstige Träger öffentli-

cher Belange Kenntnis genommen: 
 
1.1 Regierung von Niederbayern, SG Raumordnung und Landesplanung, Lands-

hut 
 mit E-Mail vom 17.11.2017 
 
1.2 Regionaler Planungsverband, Landshut 
 mit E-Mail vom 17.11.2017 
 
1.3 Bayerischer Bauernverband Landshut 
 mit E-Mail vom 30.10.2017 
 
Beschluss: 
Von den ohne Anregungen eingegangenen Stellungnahmen der vorgenannten 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Kenntnis 
genommen. 
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2. Anregungen haben 12 berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange vorgebracht: 
 
2.1 Landratsamt Landshut – Untere Bauaufsichtsbehörde 
 mit Schreiben vom 20.11.2017 

 
Zu 2.4. 
 
1. Entgegen den Ausführungen (vgl. Nr. 2.1) der Begründung ist hier die 

Anwendung alleine des § 13a BauGB möglich, da die zu überplanende 
Fläche innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers liegt. 

2. Da hier nicht die Geltung von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO angeordnet 
wurde, gilt als Abstandsflächenregelung Art. 6 Abs. 5 Satz 5 Satz 3 Bay-
BO. Hier ist jedoch zu beachten, dass dies nur für größere oder geringere 
Tiefen als gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 oder 2 BayBO gilt, nicht jedoch für 
unmittelbare Grenzbebauung. Da hier wohl in einigen Parzellen Grenzbe-
bauung ermöglicht werden soll (siehe z.B. Nr. 08 und Nr. 11) muss hier 
mit entsprechenden Festsetzungen (abweichende Bauweise?) nachgear-
beitet werden. 

3. Zu Nrn. 5.1 und 5.2 (Grünflächen) der Festsetzungen durch Planzeichen: 
Hier ist es erforderlich zu den privaten und öffentlichen Grünflächen deren 
Zweckbestimmung festzusetzen. 

4. Die Festsetzung der privaten Grünflächen erstreckt sich vollständig auf 
den nicht überbaubaren Bereich. Dies ist unzulässig, da hier nur noch die 
Anlage schlichter Rasen- bzw. Parkflächen gestattet ist (BVerwG v. 
21.06.1974, DVBl. 1974, 777). Zumindest setzt die Festsetzung einer 
Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zum einen eine eigene städte-
bauliche Funktion und Zweckbestimmung dieser Flächen voraus; zum 
anderen sind wegen der mit der Festsetzung verbundenen Einschrän-
kung für die Nutzbarkeit des Grundstücks die betroffenen Eigentumsbe-
lange zu beachten (BayVGH, Urt. v. 04.04.2006 – 1 N 04.1661, BeckRS 
2009, 36422). 

 
Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Zu 1. Das Verfahren wird alleine durch Anwendung des §13a BauGB fortgeführt. 
Die Begründung unter Nr. 2.1. wird entsprechend geändert. 
Zu 2. Bei den Parzellen Nr. 01, 05, 08 und 11 wird die westliche Grundstücksgren-
ze um 3 m nach Westen verschoben. Die entsprechenden Gebäude befinden sich 
dann 3 m von der westlichen Grundstücksgrenze entfernt. In den Festsetzungen 
durch Text wird eine Ergänzung eingefügt: „5. Abstandsflächen. Es darf bis an die 
in der Planzeichnung dargestellten Baugrenzen gebaut werden. Die Geltung des 
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird nicht angeordnet.“   
Zu 3. Es wird eine Zuordnung der Zweckbestimmung für die öffentlichen Grünflä-
chen vorgenommen. 
Zu 4. Die Festsetzung der privaten Grünflächen durch Planzeichen wird entfernt. 

 
2.2 Landratsamt Landshut – SG44 Bauleitplanung 
 mit Schreiben vom 07.11.2017 
 



Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2017 
 

Seite 22 

Zu Pkt. 2.4 
Textliche Festsetzungen Punkt 3 Einfriedungen: 
Es fehlt der untere Bezugspunkt für die Einfriedungshöhe. Vorgeschlagen 
wird hier straßenseitige Einfriedungen OK Straße/Verkehrsfläche und zwi-
schen den Grundstücken OK natürliches Gelände. 
 
Zu Pkt. 2.5 
Zu den planlichen Festsetzungen: 
Punkt 7.2 und 7.3: Dieses Planzeichen setzt keine überbaubaren Flächen, 
sondern nur den Standort derartiger baulicher Anlagen fest. Überbaubare 
Flächen können nur durch Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen 
festgesetzt werden (§ 23 (1) BauNVO). Das Planzeichen ist in Baugrenze für 
Stellplätze bzw. Tiefgaragen umzubenennen bzw. stattdessen das Planzei-
chen „Baugrenze“ zu verwenden. Die Stellplätze könnten ansonsten nur im 
Zuge einer isolierten Befreiung bzw. Ausnahme errichtet werden. Für die 
Tiefgaragen wäre eine Befreiung notwendig. 

 
Das Gremium berät ausführlich diese Thematik. 

 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

133 17 17 0 Die Gemeinde beschließt die Beauftragung des Pla-
ners  mit der Überprüfung folgender Punkte: 
1. Option prüfen, ob eine weitere TG im untersten 

Block Parzelle 15 möglich sei. Sollte dies der Fall 
sein, ist diese in den Plan einzufügen. 

2. Im südlichen Block Parzelle 15 kann abweichend 
vom BBP eine max. Traufhöhe  reduziert werden. 

3. Option prüfen, ob die Festsetzung der Höhelinie 
und Traufhöhe im Block Parzelle 08 und 11 mög-
lich sei. 

 
Das Gremium greift die Thematik erneut auf berät eingehend darüber. 

 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

134 17 17 0 Die Gemeinde beschließt die Beauftragung des Pla-
ners  mit der Überprüfung des folgenden Punktes: 
4. Prüfung, ob bei Entfall der TG in Parzelle 11 die 

vorgegebene max. Geschoßfläche so zu erhöhen 
ist, dass das UG zu 50 % als Wohnfläche ausge-
wiesen werden und 3 + D entstehen kann. Die 
Zahl der Stellplätze ist strikt einzuhalten. 

 
 
Erschließungssituation: 
Die Innenradien der Einmündungen (knapp 2,00 m) sowie der Innenradius 
der 90° Gradkurve der Stichstraße zum Wendehammer (2,50 m) sind knapp 
bemessen. Es wird empfohlen, hier auf Radien von mindestens 6,00 m um-
zuplanen. 
 



Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2017 
 

Seite 23 

 
Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Der Vorschlag zu den Einfriedungen wird übernommen. In den Festsetzungen 
durch Text unter Punkt 3 wird aufgenommen, dass sich die maximale Höhe der 
straßenseitigen Einfriedungen von 1,20 m auf OK Straße/Verkehrsfläche und der 
zwischen den Grundstücken auf natürliches Gelände beziehen muss. 
Das Planzeichen für „Stellplätze“ wird umbenannt in „Baugrenze für Stellplätze“ 
und das Planzeichen für Tiefgarage in „Baugrenze für Tiefgarage“.  
Die Radien werden entsprechend der Empfehlung angepasst. 
 
2.3 Landratsamt Landshut – Untere Immissionsschutzbehörde 
 mit Schreiben vom 15.11.2017 
 

Zu Pkt. 2.5 
 
Für eine abschließende immissionsschutzfachliche Beurteilung benötigen wir 
eine genauere Betriebsbeschreibung der geplanten gastronomischen Nut-
zung. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Eine Betriebsbeschreibung wird durch das Kommunalunternehmen erstellt und der 
unteren Immissionsschutzbehörde übermittelt. 

 
2.4 Landratsamt Landshut – Untere Naturschutzbehörde 
 mit Schreiben vom 20.11.2017 
 

Zu Pkt. 2.4 
 
Es ist die Vorlage einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) er-
forderlich. Aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung des überplan-
ten Areals ist mit dem Vorkommen von Tierarten zu rechnen, die dem beson-
deren Artenschutz i.S.d. §§ 44 ff BNatSchG zu rechnen (z.B. Amphibien-, 
Reptilien-, Fledermaus- und Vogelarten). Festsetzungen, denen ein dauer-
haftes rechtliches Hindernis in Gestalt artenschutzrechtlicher Verbote entge-
gensteht, sind nicht möglich (BVerwG Beschluss vom 25.08.1997 Az. 4 NB 
12/97). 
Wesentlich ist, dass alle notwendigen Maßnahmen, die sich aus der arten-
schutzrechtlichen Bestandserfassung ergeben, wie z.B. Minimierungs- oder 
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (sogn. CEF-Maßnahmen), als 
Festsetzungen im Bebauungsplan (vgl. BayVGH, Urteil vom 30.03.2010, Az. 
8 N 09.1861) verankert werden, um Verbindlichkeit zu erlangen. 
Für eine nachfolgende „hindernisfreie“ Umsetzung von Bauvorhaben im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes ist es von Vorteil, wenn bereits durch 
die Instrumente der Bauleitplanung dafür Sorge getragen wurde, dass keine 
artenschutzrechtlichen Verbote ausgelöst werden bzw. bereits alle Voraus-
setzungen für die Ausnahme geschaffen sind. 
Es wird empfohlen, den Entwurf der saP mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
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Zu Pkt. 2.5 
 
Die Erhaltung von altem Gehölzbestand in weiten Teilen des Areals wird be-
grüßt. Es soll jedoch weiterer alter Baumbestand im Bereich von geplanten 
Grünzügen (z.B. auf dem Steilhang im Norden der beplanten Fläche) soweit 
als möglich erhalten und in die Neugestaltung integriert werden. 
Statt der Baumarten Prunus avium „Plena“ (gefüllt blühende Vogelkirsche) 
und Sorbus aria „Magnifica“ (Mehlbeere „Magnifica“) sollen die natürlichen 
Arten (keine Sorten) verwendet werden, da insbesondere gefüllt blühende Ar-
ten wesentlich weniger Lebensraumqualität für Insekten aufweisen. 

 
Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
zu 2.4.: Eine spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung wird in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde beauftragt und in die Auslegungsunterlagen 
eingearbeitet. 
Zu 2.5.: Aus gestalterischen Gründen wird von der Erhaltung weiterer Gehölze 
(z.B. auf dem Steilhang, hier sind viele Ziergehölze und Bodendecker vorhanden) 
abgesehen. Zudem sind viele Obstgehölze bereits sehr vergreist oder es handelt 
sich um Spindelbüsche.  
Die Baumarten Prunus avium `Plena` und Sorbus aria `Magnifica` bieten zwar 
weniger Lebensraum für Insekten, sind aber besser für die Bedingungen an Stra-
ßen bzw. Wege im besiedelten Bereich geeignet (siehe Straßenbaumliste der 
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz). Daher wird an der Auswahl festgehalten. 
Die zahlreichen geplanten Obstbaumpflanzungen bieten bereits ein großes Nah-
rungsangebot für Insekten. 
 
2.5 Landratsamt Landshut – Abfallwirtschaft 
 mit Schreiben vom 03.11.2017 
 

Das Sachgebiet Abfallrecht und Abfallwirtschaft (Sg. 25) hat in Zusammenar-
beit mit der Fa. Heinz GmbH & Co. KG (Abfallentsorgungsunternehmen im 
Auftrag des Landkreises Landshut) die Planunterlagen auf die Zufahrtsmög-
lichkeiten für die Sammelfahrzeuge der öffentlich rechtlichen Abfallentsor-
gung überprüft. 
 
Aufgrund der fehlenden Maße im Plan (Straßenbreiten) können nur Mutma-
ßungen angestellt werden, inwieweit die Befahrung mit den Müllsammelfahr-
zeugen direkt bei den einzelnen Haushalten durchgeführt werden kann. 
 
1. Landshuter Straße, Abzweigung zwischen den Hausnummern 13 und 17. 
Die Einfahrt in diese Erschließungsstraße ist aus der Sicht der Fa. Heinz bei 
geplanter Umsetzung nicht möglich. Die Straßenbreiten in Verbindung mit der 
Abrundung der Einmündung sind zu knapp bemessen. 
Die rechtwinkelige Kurve zum Wendehammer ist nicht befahrbar. Aufgrund 
der Straßenbreiten in Verbindung mit der Abrundung der inneren Ecke ist ei-
ne Umfahrung nicht möglich. Ein Problem könnten zudem die Parkplätze in 
der Kurve sein, die hier für wechselnde Gegebenheiten sorgen. 
 
Die Wendeanlage (Wendehammer) ist mit errechneten Maßen von 19 x 19 m 
grundsätzlich ausreichend. Allerdings sollte die Ecke, beim Ausfahren der 
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Wendeanlage (Ecke zu Hausnummer 08) abgerundet werden. Der Wegfall 
des eingezeichneten Baumes und die Reduzierung von 1 bis 2 Parkplätzen 
würden ein problemloses Ausfahren aus der Wendeanlage gewährleisten. 
 
Aus der derzeitigen Sicht der Planung sind eine direkte Anfahrt der Grund-
stücke und ein Wenden in der Wendeanlage nicht möglich. 
Die Abfallgefäße müssten an der Landshuter Straße bei den Hausnummern 
13 und 17 zur Entleerung bereitgestellt werden. 
 
 
2. Die Einfahrt in die zweite Erschließungsstraße nach Hausnummer 04 ist 
nicht möglich. Die Einfahrt ist sehr eng bemessen. Abrundungen der Einfahrt 
sind für die Sammelfahrzeuge nicht geeignet. 
Am Ende der Erschließungsstraße befindet sich keine ausreichende Wende-
anlage. 
 
Eine Rückwärtsfahrt soll in Siedlungsgebieten weitgehend vermieden wer-
den. Wenn doch Rückwärtsfahrten erforderlich sind, müssen mindestens 
3,55 m Straßenbreite durchgehend vorhanden sein, um dem Einweiser die 
Möglichkeit zu geben, versetzt vom Fahrzeug den Fahrer über die Spiegel 
einzuweisen. Der Fahrer muss während der Rückwärtsfahrt ständig mit dem 
Einweise Blickkontakt haben. Es wird darauf hingewiesen, dass Rückwärts-
fahrten auf ein minimales Maß reduziert werden sollen. Nach den Unfallver-
hütungsvorschriften gibt es hier eine Branchenlösung für Müllfahrzeuge, die 
streng zu beachten ist. 
 
Die Abfallgefäße müssten ohne Rückwärtsfahrt an der Straße, Landshuter 
Straße zur Einmündung in die Erschließungsstraße bei Hausnummer 04, zur 
Entleerung bereitgestellt werden. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Die Kurvenradien werden entsprechend den Anforderungen angepasst. Die Stra-
ße ist als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt und ist bewusst schmal gehalten, 
um den Verkehr zu verlangsamen. Die Straßenbreite bleibt daher unverändert. 
Zur besseren Überprüfbarkeit werden Maßketten eingeführt. 
Der neue Planstand wird mit dem Landratsamt Landshut, Abfallwirtschaft, und der 
Firma Heinz abgestimmt, auf Befahrbarkeit hin überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst. 
Der Ausfahrtsbereich der großen Wendeanlage wird ausgerundet. Der Baum süd-
lich der Wendeanlage entfällt, ebenso ein Stellplatz, somit ist das problemlose 
Ausfahren gewährleistet. Die Grundstücke können direkt angefahren werden. 
Die Einfahrt in die zweite Erschließungsstraße ist nicht gewünscht. Es ist durch 
Einschrieb in die Planunterlage eine Sammelstelle festgesetzt. Die Müllbehälter 
der Parzellen 1-4 müssen dann am Tag der Abholung an die Sammelstelle ver-
bracht werden. Die Rückwärtsfahrt wäre durch die gegebene Straßenbreite von 
3,55 m aber theoretisch möglich. 
 
2.6 Staatliches Bauamt Landshut 
 mit Schreiben vom 26.10.2017 
 



Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2017 
 

Seite 26 

Von Seiten des Staatlichen Bauamtes Landshut bestehen keine Einwände. 
Es ist jedoch Punkt 2.5 zu beachten. 
 
Zu Pkt. 2.5 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Plangebiet in unmittelbarer Nähe einer stark 
befahrenen Straße liegt. Es ist mit erheblichen Emissionen zu rechnen (Lärm, 
Staub usw.). Ansprüche irgendwelcher Art gegenüber dem Straßenbaulast-
träger können diesbezüglich nicht geltend gemacht werden 
Die Kosten für evtl. notwendige Lärmschutzmaßnahmen sind nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz von der Gemeinde zu tragen. 
 
Einfahrt in die Staatsstraße St 2049 – Sichtflächen gem. RAL 2012 sind zu 
beachten: 
Von links zul. Geschwindigkeit 100 km/h – Mindestlänge 200 m 
von rechts zul. Geschwindigkeit 50 km/h – Mindestlänge 70 m. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Die Sichtflächen werden in die Planunterlage eingetragen. 
 
2.7 Wasserwirtschaftsamt Landshut 
 mit Schreiben vom 21.11.2017 
 

In der Begründung sind Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung zu 
tätigen. Hier ist lediglich für die privaten Flächen auf die Entwässerungssat-
zung verwiesen. 
Die Aussage Versickerung und Retentionsvolumen widersprechen sich, da 
das Rückhaltevolumen nur bei Ableitung des Regenwassers in Betracht 
kommt. 
Außerdem fehlt die Regelung für die öffentlichen Flächen. Auch für die öffent-
lichen Flächen gilt der Vorrang der Versickerung. Soll davon abgewichen 
werden, so ist dies zu begründen und eine Gesamtbetrachtung für das Bau-
gebiet erforderlich. Es ist im Trennsystem zu entwässern. Es ist eine wasser-
rechtliche Genehmigung für die Einleitung des Niederschlagswassers erfor-
derlich, falls die Randbedingungen der Freistellungsverordnung nicht ein-
schlägig sind. Bei der Gesamtbetrachtung des Baugebietes ist eine Anrech-
nung der privaten Rückhaltevolumina nur zulässig, falls die Herstellung ent-
sprechend sichergestellt ist. 
Für diese Betrachtungen ist die Einschaltung eines fachlichen Büros zu emp-
fehlen. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Es wird ein Entwässerungskonzept unter Beachtung der Vorgaben des Wasser-
wirtschaftsamtes erstellt. Dazu wird ein geeignetes Fachbüro beauftragt. Die Aus-
sagen in der Begründung werden berichtigt. 
 
2.8 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Landshut 
 mit Schreiben vom 07.11.2017 
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Zu 2.5 
 
 Wir bitten im Textteil ergänzend einen Hinweis aufzunehmen, nachdem 
landwirtschaftliche Immissionen aus der Bewirtschaftung der angrenzenden 
Nutzflächen zu tolerieren sind. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Ein Hinweis zu den landwirtschaftlichen Emissionen wird aufgenommen. 
 
2.9 Bayernwerk Netz GmbH  

mit Schreiben vom 25.10.2017 
 
Im Geltungsbereich der Planung sind bereits 0,4-kV-
Niederspannungserdkabel verlegt. Es ist deshalb erforderlich, dass vor Be-
ginn von Erdarbeiten Planauskunft über unsere unterirdischen Anlagen in un-
serem Zeichenbüro, Tel.-Nr. 0871/96639-338 eingeholt wird. 
 
Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflan-
zen von Baumen und Sträucher, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beider-
seits von Erdkabeln einzuhalten. Ist das nicht möglich, sind auf Kosten des 
Verursachers im Einvernehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durch-
zuführen. Hierzu verweisen wir auf das „Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“, herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Auf jeden Fall ist vor 
Beginn von Erdarbeiten Planauskunft in unserem Zeichenbüro (Tel. 0871-
96639-338; E-Mail: Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de) einzuholen. 
 
Hinweisen möchten wir auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenos-
senschaft Elektro Textil Feinmechanik für elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel (BGV A3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen. 
 
Des Weiteren verläuft im Planungsbereich eine 20kV-
Mittelspannungsfreileitung. Wir bitten Sie diese Versorgungsanlagen gemäß § 
9, Abs. 13, Baugesetzbuch (BauGB) anhand der beiliegenden Plankopie im 
Bebauungsplan zeichnerisch darzustellen. 
 
Bei allen Erdbewegungen im Bereich der Mittelspannungsfreileitung ist der 
nach DIN VDE 0210/5.2005 erforderliche Abstand von 6,0 m jederzeit einzu-
halten. Ebenso darf die Standsicherheit der Maste durch die Erdarbeiten nie-
mals gefährdet sein. Der Abstand zwischen fertiger Fahrbahnoberkante und 
Leiterseil darf 7,0 m nicht unterschreiten, dieser Mindestabstand muss auch 
bei größtem Durchhang und bei Ausschwingen der Leiterseile durch Windlast 
gegeben sein. 
 
Bitte beachten, dass bei Einsatz von größeren Baugeräten die Arbeiten im 
Bereich von kreuzenden Freileitungen mit erhöhter Vorsicht auszuführen sind. 
Eine Annäherung an die Leiterseile ist mit Lebensgefahr verbunden. Wir ver-
weisen dazu auf die Unfallverhütungsvorschriften Elektro Textil Feinmechanik 
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für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführ-
ten VDE-Bestimmungen. 
 
Sollte eine Anpassung der 20kV-Mittelspannungsfreileitung nötig sein, bitten 
wir Sie frühzeitig um Rücksprache. 
 
Die elektrische Erschließung der neu geplanten Gebäude ist durch Erweite-
rung des bestehenden 0,4-kV-Niederspannungsortsnetzes der nahegelege-
nen Trafostation Furth Nr. 10 sichergestellt und erfolgt durch Erdkabel. 
 
Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Niederspannungserdkabel 
und Verteilerschränke erforderlich. Für die Unterbringung dieser Anlagen und 
Leitungen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der DIN 
1998 zu beachten. 
 
Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung der Erschlie-
ßungsstraßen und Gehwege wenigstens soweit, dass die Erdkabel in der 
endgültigen Trasse verlegt werden können. Wir verweisen dazu auf die Best-
immungen des § 123 BauGB, wonach die Erschließungsanlagen bis zur Fer-
tigstellung der anzuschließenden baulichen Anlagen benutzbar sein sollen. 
Werden Gebäude vorzeitig errichtet, lässt sich der Stromanschluss nur provi-
sorisch erstellen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssen vom Bau-
lastträger der Straße als Verursacher übernommen werden. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bauleitplanverfahren und bitten zu 
gegebener Zeit um Zusendung rechtsverbindlicher Pläne. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen. 
Ein Hinweis auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ ist in den Hinweisen durch Text bereits aufgenommen. Die 
20 kV-Mittelspannungsfreileitung wird in Abstimmung mit dem Netzbetreiber ver-
legt. Eine Darstellung in der Planunterlage ist daher nicht notwendig. 
 
2.10 Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut 

mit Schreiben vom 02.11.2017 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-
Linien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine 
Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom 
vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistun-
gen nach § 78 TKG wird sichergestellt. 
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lm Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die 
durch die geplanten Baumaßnahmen möglichenweise berührt werden (siehe 
Bestandsplan in der Anlage - dieser dient nur der Information und verliert 
nach 14 Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, bei der Planung und Bauaus-
führung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen 
bzw. beschädigt werden. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine un-
terirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Aus-
nutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir bean-
tragen daher Folgendes sicherzustellen: 
 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschlie-

ßungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

 dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und 
der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Ko-
ordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau 
durch den Erschließungsträger erfolgt. 

 Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorha-
ben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichti-
gung der Belange der Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, 
Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen 
usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme 
wird eine Vorlaufzeit von 4 Monaten benötigt. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Tras-
sen mit einer Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien vorzusehen. 

 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Un-
terhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert 
werden. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen. 
Fragen zum Bauablauf sind zu klären, wenn die Telekom abschließend die Vor-
raussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet geprüft hat und ei-
ne Ausbauentscheidung getroffen wurde. Von einer rechtzeitigen Abstimmung 
zwischen Telekom, dem Vorhabensträger und dem Erschließungsträger wird aus-
gegangen.  
Die Erschließungsstraße ist als öffentliche Fläche festgesetzt und kann daher für 
die Trassenführung verwendet werden. 
Unter Punkt 4 der Hinweise durch Text wird darauf hingewiesen, dass Sparten in 
geeigneter Art und Weise zu schützen sind oder bei Umverlegung rechtzeitig eine 
Abstimmung mit den Netzbetreibern herbeizuführen ist. Im gleichen Punkt wird 
darauf hingewiesen, dass das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen“ zu beachten ist. 
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2.11 Telekom Deutschland GmbH, Bonn 

mit Schreiben vom 17.11.2017 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die von der Telekom geplante 
Telekommunikationsversorgung des Neubaugebietes Holledauer Tor Nord in-
formieren. 
 
Nach derzeitigem Planungsstand beabsichtigen wird, in dem bezeichneten 
Gebiet einen Breitbandausbau mittels FTTH-Technik vorzunehmen. Im Rah-
men dieses Ausbaus ist geplant, die nachfolgend dargestellten Maßnahmen 
durchzuführen. 
 
Um die Breitbandversorgung mittels FTTH-Technik herzustellen, wird ein rein 
passives Glasfasernetz zwischen der Betriebsstelle der Telekom und dem 
kundenseitigen Abschluss aufgebaut werden. Die auf der Trasse von der Be-
triebsstelle zu den Häusern erforderlichen Verteiler werden in der Regel in 
oberirdischen Gehäusen, den Glasfaser-Netzverteiler (GF-NVt) unterge-
bracht. 
 
Im Rahmen des Ausbaus werden zunächst die Verlegung des Glasfaserka-
bels von der Betriebsstelle der Telekom zu den GF-NVt und der Aufbau der 
GF-NVt erfolgen. Die erforderlichen Baumaßnahmen werden nach Möglich-
keit in Abstimmung mit den anderen Versorgern ausgeführt. 
 
Für die Breitbandversorgung mittels FTTH-Technik ist es erforderlich, dass 
auch im Gebäude die Verkabelung in Glasfasertechnik ausgeführt wird. Eine 
von den Eigentümern bei der Errichtung der Gebäude ggf. bereits vorinstal-
lierte Kupfer-/Koaxialverkabelung kann hierfür nicht verwendet werden. Ab 
dem Router in der Wohn-/Geschäftseinheit können normale Netzwerkkabel 
(z.B. Cat 7) genutzt werden. 
 
Bitte geben Sie diese Information an die zukünftigen Eigentümer weiter. 
 
Mehr hierzu finden Sie unter www.telefom.de/bauerren.  
 
Nach dem Ausbau stehen in dem bezeichneten Gebiet Breitband-Anschlüsse 
mit bis zu 1000 MBit/s im Download und bis zu 500 MBit/s im Upload zur Ver-
fügung. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.telekom.de/glasfaser. 
 
Details zum geplanten Ausbaugebiet entnehmen Sie bitte der beigefügten 
Anlage. 
 
Bitte stellen Sie dem oben genannten Ansprechpartner der Telekom die fina-
len Adress-Daten des Neubaugebietes Holledauer Tor Nord zeitnah per Mail 
zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie, dass Eigentümer die Hausanschlüsse gesondert bei der 
Telekom beauftragen müssen. Der Anschluss erfolgt zu dem jeweils gültigen 
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Entgelt und sollte möglichst frühzeitig bei der Bauherrenhotline unter 0800 
330 1903 beauftragt werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.telekom.de/bauherren.  
 
Für Rückfragen zum geplanten Breitbandausbau stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Die Bauherren werden im Kaufvertrag informiert, dass eine entsprechende Verka-
belung in Glasfasertechnik auch im Gebäude ausgeführt werden muss. 
 
2.12 Zweckverband Wasserversorgung der Pfettrach-Gruppe  

mit Schreiben vom 20.11.2017 
 
Gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen von Seiten des 
Zweckverbandes keine Einwände. 
 
Die Betriebsdrücke zum Feuerlöschteich und weitere Einzelheiten entneh-
men Sie bitte der beiliegenden Rohrnetzberechnung und der Stellungnahme 
des von uns beauftragten Ing.Büros Kienlein vom 16.11.2017. 
 
 
Schreiben des Ing.Büros Kienlein vom 16.11.2017 
 
Vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfettrach-Gruppe ist der o. g. 
Bebauungsplan (Entwurf) dem Ingenieurbüro Hausmann + Rieger zur Stel-
lungnahme vorgelegt. 
 
Zur Begründung Seite 4, Punkt 7.2 „Technische Infrastruktur“ 
 
Der Anschluss Wasserversorgung wird vom Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Pfettrach-Gruppe erstellt. Bestätigt wird, dass die Versorgung 
mit Trink- und Brauchwasser für den Bereich des o. g. Bebauungsplanes ge-
sichert ist. 
 
Die bestehende Versorgungsleitung DM 100 PVC im Bestand ist im beilie-
genden Lageplan (Kopie) ersichtlich. 
 
Aufgrund der vorhandenen und geplanten Versorgungsleitung DN 100 PVC 
wird hinsichtlich der Bereitstellung des Löschwasserbedarfes durch die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung bemerkt, dass für den Grundschutz die 
Richtwerte von 48 m³ für das Baugebiet, über einen Zeitraum von mindestens 
zwei Stunden, zur Verfügung stehen. 
 
Die genauen Betriebsdrücke für die Entnahmemengen der Löschgruppe 1 
(13,33 l/s), mindestens 1,5 bar Entnahmedruck für den Feuerlöschbedarf, 
sind aus der beiliegenden Rohrnetzberechnung, wie folgt an den Hydranten 
zu ersehen: 
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  Betriebszustand II  Betriebszustand III 
  rd. 4,70 – 5,20 bar  2,82 bar bei 13,33 l/s 
      am höchstgelegenen UH 
 
Unter- bzw. Überflurhydranten werden im Zuge der Entwurfsplanung ent-
sprechend den Richtlinien vorgesehen. 
 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfettrach-Gruppe ist von der 
Gemeinde Furth über die Erschließungsarbeiten rechtzeitig zu informieren. 
 
Beim Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfettrach-Gruppe liegen über 
das Rohrleitungsnetz Bestandspläne im Maßstab 1:1000 vor. 
 
Notwendige Entwurfs- und Ausführungsplanungen zum Anschluss „Wasser-
versorgung“ werden vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfett-
rach-Gruppe ausgeführt. 
 
Für alle neuanzuschließenden Mitglieder (Parzellen) gilt die einschlägige 
Satzung des Vorhabensträgers Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Pfettrach-Gruppe, Arth, Am Kirchberg 3, 84095 Furth, Telefon: 08704 377, 
Telefax: 08704 8431. 
 

Beschluss: 
Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.  
Die Wasserversorgung und auch die Bereitstellung des Löschwasserbedarfes 
durch die Pfettrachgruppe sind damit gesichert. Die Gemeinde Furth informiert 
den Zweckverband rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsarbeiten. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

135 17 17 0 Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinde-
rat vorstehende Abwägungen zu o.g. Bauleitplänen mit 
den zugehörigen Festsetzungen. Die öffentliche Ausle-
gung  nach § 3 Abs. 2 BauGB kann nach entsprechen-
der Änderung der Pläne und Festsetzungen durchge-
führt werden. 

 
 
TOP 7) Holledauer Tor Süd, Städtebaulicher Vertrag 
 
Analog der Verträge mit dem Further Kommunalunternehmen ist ein städtebauli-
cher Vertrag mit dem Bauwerber zu schließen, auf dessen Grundlage die B-
Planung beginnen kann. Die Besonderheit ist hier, dass gemeinsame Interessen 
rund um die Staatsstraße mit eingebaut und behandelt werden müssen. Nach Ge-
spräch mit dem staatlichen Bauamt sind folgende Punkte vorstellbar, aber noch im 
Rahmen des Verfahrens zu prüfen: 

1. Querungshilfe auf Höhe Rathaus.  
2. Verlegung der Bushaltestelle Richtung Landshut auf die Höhe der Que-

rungshilfe. 
3. Niveauangleichung der Einfahrt auf Höhe Arztpraxis und der neu entste-

henden Flächen auf das Niveau der Staatsstraße. 
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4. Ausfahrt in Einbahnstraßenlösung am Ende auf Höhe Apotheke. Alternativ 
dazu wäre eine Lösung mittels kreisförmiger Verkehrsführung um die zu er-
richtenden Gebäude.   

 
Die Verwaltung wird mit der Fertigung des städtebaurechtlichen Vertrages wie 
vorgestellt beauftragt. Ein qualifiziertes Planungsbüro ist seitens des Bauwerbers 
zu beauftragen. Vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes müssen Festlegungen 
hinsichtlich der Kostenübernahme der Erschließung durch den Bauwerber getrof-
fen werden. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

136 17 17 0 Die Verwaltung wird mit der Fertigung des städtebau-
rechtlichen Vertrages wie vorgestellt beauftragt. Ein 
qualifiziertes Planungsbüro ist seitens des Bauwerbers 
zu beauftragen. Die entstehenden Kosten sind vom 
Bauwerber zu übernehmen. Vor Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes müssen Festlegungen hinsichtlich der 
Kostenübernahme der Erschließung durch den Bau-
werber getroffen werden. 

 
 
TOP 8) Waldkindergarten 
 
Der Verwaltung liegen für die Ausführung der Zimmererarbeiten zwei Angebote 
vor. 

 
Stellungnahme der Kämmerei zur 
Angebotseinholung Wetterschutzunterstand Waldkindergarten: 

 
Für den Ersatzbau des Wetterschutzunterstandes des Waldkindergartens Furth 
wurden die Firmen Zimmerei Lederer (Arth), Zimmerei Ostermeier (Gammelsdorf, 
Lkr: Freising) und die Zimmerei Hof (Weihmichl) zur Angebotsabgabe aufgefor-
dert. Von den Firmen Lederer und Hof wurden diesbezüglich Angebote einge-
reicht. Die Firma Ostermeier konnte leider kein Angebot abgeben. 
Die in den Angeboten angegebenen Ausführungszeiten differieren sehr stark. Des 
Weiteren sind die Maße der Angebote nicht nachvollziehbar und stellen keine ver-
gleichbare Grundlage zur Vergabefindung dar. Eine zeitnahe Ausführung ist auf-
grund des momentanen Zustandes des Waldkindergartens dringend notwendig 
(Schimmelbefall, Feuchte).  
Es wird daher seitens der Verwaltung empfohlen, das laufende Ausschreibungs-
verfahren (Angebotseinholung) aufzuheben und neu auszuschreiben. Die erforder-
liche Vergleichbarkeit wird somit durch eine detailliertere Angebotsabgabe bezüg-
lich der Ausführung, den Maßen und den Ausführungszeiten ermöglicht. 
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

137 17 17 0 Der Gemeinderat beschließt das laufende Ausschrei-
bungsverfahren für den Ersatzbau des Wetterschutzun-
terstandes des Waldkindergartens Furth aufzuheben 
und neu auszuschreiben, da die vorliegenden Angebo-



Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2017 
 

Seite 34 

te keine vergleichbare Grundlage zur Vergabefindung 
darstellen.  
Die Verwaltung wird mit einer erneuten Angebotseinho-
lung in Form einer Ausschreibung sowie der Vergabe 
des Auftrags beauftragt. 

 
 
TOP 9) Antrag auf Umbenennung der Adresse der Pfarrverwaltung 
 
Bgm. Andreas Horsche verliest den Antrag der Kirchenverwaltung St. Sebastian 
vom 17.11.2017 auf Umbenennung der Adresse des Pfarrhauses von „Am Rat-
haus 28“ auf „Pfarrplatz 1“.  
 
Nr.  Anw.  Für Gegen Beschluss: 

138 17 17 0 Der Gemeinderat Furth stimmt der Umbenennung des 
Anwesens „Am Rathaus 28“ in „Pfarrplatz 1“ zu. Die 
anfallenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 
Die Umbenennung sollte zum 01.01.2018 in Kraft tre-
ten. Ein entsprechender Nachsendeauftrag ist durch 
den Verursacher für die Übergangszeit selbständig 
einzurichten. 

 
 
TOP 10) Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 
 
Entfällt.  
  


